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[…] 



a) Die Äußerungen, die Influencerin sei eine „absolut Toxische Person“ ist geprägt vom 

subjektiven Empfinden des Äußernden. Ob eine Person von Dritten als „toxisch“ empfunden 

wird bemisst sich immer nach subjektiven Kriterien und ist daher nicht dem Beweis zugänglich. 

 

b) Die Aussage, die Influencerin lasse „keine andere Meinung“ zu, enthält zwar ein tatsächliches 

Element – es ließe sich zumindest theoretisch überprüfen, ob sich z.B. auf den Accounts in den 

Kommentaren Gegenmeinungen zu den Positionen der Influencer finden – allerdings wird 

diese Äußerung von einem unvoreingenommenen Durchschnittsleser nicht als Erklärung über 

Tatsachen verstanden werden, sondern als Wertung des Äußernden, sodass auch diese 

Aussage als Meinungsäußerung anzusehen ist. 

 



c) Auch die Aussage, die Influencerin sei „In ihren Streams sehr oft super hetzend“ bringt eine 

subjektive Empfindung zum Ausdruck. Den Adjektiven „sehr oft“ und „super hetzend“ liegen 

zwar tatsächliche Elemente zu Grunde, aber es gibt keine allgemeingültige Definition, ab 

welcher Häufigkeit ein Geschehnis als „oft“ oder „sehr oft“ bezeichnet werden kann. Diese 

Abgrenzung ist in der Regel von subjektiven Elementen geprägt. 

 

d) Schließlich sind auch die Aussagen, dass die Influencerin „Rufmord betreibt“ sowie dass sie 

„Falschinformationen verbreitet“, lediglich als geäußerte Rechtsauffassung und somit als 

Meinungsäußerung zu verstehen. Nach ständiger Rechtsprechung besteht bei der Nutzung von 

rechtlichen Fachbegriffen durch Laien eine Vermutung dafür, dass damit lediglich eine 

Rechtsauffassung kundgetan wird, welche eine Meinungsäußerung darstellt. 

 

 




